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Seit mehr als 25 Jahren beraten wir französische, schweizerische und belgische Unternehmen sowie 1 
deren Niederlassungen in Deutschland in allen Fragen des deutschen Unternehmensrechts. 2 
Führungskräften, Personal-, Rechts- und Finanzabteilungen sowie Vertriebsmitarbeitern stehen wir  3 
als Ansprechpartner und Wegweiser im Deutschlandgeschäft zur Seite. Gleichermaßen unterstützen  4 
wir deutsche Gesellschaften in Frankreich. 5 
 6 
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Sind Sie in Frankreich steueransässig? 11 

 12 
5. Avril 2023 13 
 14 
 15 
Der steuerliche Wohnsitz einer Person kann sich von ihrer Nationalität oder 16 
ihrem Hauptwohnsitz unterscheiden.  17 
 18 
In Frankreich sind für die Bestimmung der Steueransässigkeit die folgenden 19 
Kriterien alternativ zu berücksichtigen. 20 
 21 
Folgende Personen gelten als in Frankreich steueransässig:  22 

• Personen, die ihre Wohnstätte oder ihren hauptsächlichen 23 

Aufenthaltsort in Frankreich haben 24 

• oder die ihre berufliche Tätigkeit in Frankreich ausüben, es sei denn, 25 

diese Tätigkeit wird nur als Nebentätigkeit ausgeübt, 26 

• oder die den Mittelpunkt ihrer wirtschaftlichen Interessen in 27 

Frankreich haben 28 

• oder Staatsbedienstete sind, die ihre Tätigkeit oder einen Auftrag in 29 

einem anderen Land ausüben, in dem ihre Gesamteinkünfte keiner 30 

persönlichen Besteuerung unterliegen. 31 

 32 

Es ist ausreichend, wenn ein einziges dieser vier Kriterien erfüllt ist.  33 
 34 
Wenn Sie nach den nationalen Regelungen eines weiteren Staates als 35 
steueransässig gelten, sind das mit Frankreich abgeschlossene 36 
Doppelbesteuerungsabkommen und die im Abkommen geltende Definition 37 
der Ansässigkeit zu berücksichtigen.  38 
 39 
Die Ermittlung der Steueransässigkeit ist mitunter komplex.  40 
 41 
Um zu bestimmen, welche Steuervorschriften Anwendung finden, muss der 42 
steuerliche Wohnsitz ermittelt werden. 43 
 44 
 45 

mailto:lamy@rechtsanwalt.fr
https://www.rechtsanwalt.fr/
mailto:rejano@rechtsanwalt.fr
https://rechtsanwalt.fr/team/anne-lise-lamy/
https://rechtsanwalt.fr/team/laura-rejano/


 

 

 2/2  EPP Rechtsanwälte Avocats  |  Sind Sie in Frankreich steueransässig?  |   5. April 2023 
 
 

Wenn Sie Ihren Steuersitz in Frankreich haben, sind Sie bezüglich Ihrer weltweiten Gesamteinkünfte 1 
(d. h. aus ausländischer und französischer Quelle) und Ihres weltweiten Immobilienvermögens, das in 2 
Frankreich und im Ausland gelegen ist, in Frankreich steuerpflichtig. 3 
 4 
Dies gilt zum Beispiel, wenn Sie Grenzgänger sind und in Frankreich wohnen.  5 
 6 
Beziehen Sie auch Einkünfte aus dem Ausland oder besitzen Sie Vermögen im Ausland, ist zu 7 
prüfen, ob das entsprechende mit Frankreich abgeschlossene Doppelbesteuerungsabkommen 8 
Steuerbefreiungen oder besondere Mechanismen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung 9 
vorsieht. 10 
 11 

Hinweis: Wenn Sie in Frankreich steuerlich ansässig sind, sind Sie verpflichtet, gleichzeitig mit Ihrer 12 

Einkommensteuererklärung Bankkonten, Kapitalisierungsverträge sowie 13 
Lebensversicherungsverträge zu deklarieren, die außerhalb Frankreichs bestehen, auch wenn diese 14 
inaktiv sind oder ruhen. 15 

 16 

Die steuerlichen Auswirkungen der Festlegung der Steueransässigkeit sind erheblich. Wir stehen 17 
gerne zu Ihrer Verfügung, wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Bestimmung Ihres Steuersitzes haben. 18 
 19 
welcome@rechtsanwalt.fr  20 
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